Cross border leasing – oder die Narren erwachen 
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Wie haben sich einst BRD-Kommunen um Kontakte zu den durch die Lande ziehenden US-Investoren bemüht, um doch auch an den Geldgeschenken teilzuhaben und die längst überschuldeten Kassen wenigstens ein bißchen aufzufüllen.

Wie schon Christian Ströbele sinngemäß vor dem Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Verhandlungen um den Europäischen Haftbefehl kleinlaut eingestand, als er sich dahingehend äußerte, daß man im Bundestag die Tragweite des Gesetzes nicht erkannt und nicht verstanden habe, man dort also inkompetent, unfähig bis völlig verblödet war, so haben Kommunalpolitiker heute den gleichen Erkenntnisstand hinsichtlich ihrer „lukrativen“ cross-border-leasing-Verträge ereicht, die nun erstmals vielleicht überhaupt gelesen werden. Die einst heiß umworbenen US-Investoren werden dort immer häufiger zu gefürchteten Besuchern. Denn heute kommen sie zu dem, zu dem sie einst auszogen: Zum Abkassieren. Die demokratisch-grassierende Dummheit, welche nun verbreitet von den Kommunalpolitikern als Schutzargumentation für die schon damals bekannten Schiebergeschäfte ins Feld geführt wird, zeigt nur das Niveau, auf dem man mit den Ausreden angekommen ist. Es hat sich offenbar die Meinung durchgesetzt, daß es immer noch besser ist, als dumm denn als pflichtvergessener Schieber und Interessenverräter zu gelten. 

Wie die taz mitteilt, sollen in der BRD in den Jahren zwischen 1994 und 2004 etwa 150 Leasingverträge abgeschlossen worden sein. Daß einst von den Politikern behauptet wurde, dies seien nur Scheingeschäfte, die beiden Seiten einzig Vorteile bringen, muß wohl zu den längst vergessenen Argumentationen gezählt werden. Ja selbst eine Verlagerung der Eigentumsrechte wurde seinerzeit weitgehend bestritten. Das ist heut anders. Die US-Eigentümer, welche die milliardenschweren kommunalen Objekte und Anlagen für wenige Millionen erwarben, beginnen ihre Rechte als solche einzufordern. Ob Kanalisationen, Messehallen, Wasserwerke, U-Bahnen oder Schienennetze, sie alle haben den Eigentümer gewechselt(!) und gehören heute besagten US-Investoren, die nun dazu übergehen, auch ihre Rechte als Eigentümer auszuüben. Und die BRD-Kommunalpolitiker sind erstaunt!! Heute müssen die Städte bei einer Vielzahl von Verwaltungsakten aufpassen, daß sie damit nicht gegen die in den Leasingverträgen geregelten Eigentumsrechte der US-Investoren verstoßen, woraus die Investoren nicht nur Kündigungsgründe, sondern insbesondere Schadenersatzansprüche geltend machen können.

Ein fast schon ulkiges Beispiel liefert die Stadt Recklinghausen, die einst ihre gesamte Kanalisation an einen US-Investor verschob. Seither ist die Stadt Recklinghausen laut Leasingvertrag gezwungen, selbst die kleinste Veränderung auf einem Grundstück, unter dem die Kanalisation verläuft, vom Investor genehmigen zu lassen, da ja jede Veränderung auf dem Grundstück den „Vermögenswert“ der Kanalisation beeinträchtigen könnte.

Ob die Stadt Stuttgart eine seit langem geplante neue Neckarbrücke nicht bauen kann, da sie teilweise über das Grundstück der verkauften Kläranlage Stuttgart-Mühlhausen verlaufen würde; ob Leipziger Kommunalpolitiker schubweise nach New York fliegen, um die Beendigung der Verträge über den Verkauf von Wasserwerken und Verkehrsbetrieben zu erreichen, oder die Stadt Köln dem US-Investor das Recht einräumen mußte, die gekauften Messehallen selbst zu betreiben, wie es jetzt im Kölner Grundbuch steht - einer kommunalen Lachnummer folgt die nächste auf dem Fuße.

Und da sich selbst eingestandene Deppen immer sehr schnell nicht nur einsam, sondern auch als Oberdepp fühlen, haben sich 25 BRD-Städte zu einer Selbsthilfegruppe oder auch Notgemeinschaft „CBL-Netzwerk des Deutschen Städtetages“ zusammengeschlossen, womit sich für niemanden aber etwas an der Sachlage verändert. 

Nur sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die, welche einst für Kleingeld enorme Vermögenswerte verhökert bzw. verschoben haben, nicht etwa mit ihrem Privatvermögen, sondern mit dem Vermögen der Bürger gewirtschaftet haben. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, daß die Risiken und Folgekosten für die Kommunen längst nicht mehr einschätz- oder absehbar sind – falls sie es je waren. Hier könnte nun der lapidare Kommentar folgen: wer solchen Leuten sein Vertrauen schenkt und sie in seinen Stadtrat wählt, der hat es einfach nicht besser verdient. Dann wird er eben, statt weiterhin das Wasserklosett zu benutzen, sich ein Dixihäuschen in seinem Komfortbad aufbauen müssen.

Da die gebündelt auftretenden Unfähigen, die einst die Cross-border-Leasing-Verträge geschlossen haben, auch heute natürlich nicht in der Lage sind, die Risiken aus diesen Verträgen zu überblicken, sind sie gezwungen, erneut Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. Und hier nimmt man nun solche in Anspruch, die auch über die entsprechenden juristischen Kenntnisse verfügt: die Beratungsfirma „DueFinance“, welche die Städte bereits beim Abschluß der Verträge beraten hat. Frei nach dem Motto: die, die uns so erfolgreich reingeritten haben, das müssen die sein, die uns nun – natürlich gegen entsprechendes Honorar – wieder rausholen.

Aber auch mit cross-border-leasing haben die Kommunen noch längst nicht das Ende des selbstgeschaffenen und unkalkulierbaren Chaos erreicht. Wie Fachleute anmerken, lassen sich die Erfahrungen aus den Leasinggeschäften wiederverwenden – und zwar für Public Private Partnership. 

Vielleicht wäre es das beste, jede der betroffenen Kommunen würde sich für die Zusammenarbeit mit sogenannten US-Investoren eine eigene Delta-Force - ein besonders geschulte Eingreiftruppe - schaffen. Der sicherere und einfachere Weg allerdings wäre der, sich mit US-Gangstern nicht einzulassen. Das Problem ist  nur, daß diese genau die vertreten und in deren Namen handeln, welchen im Lande BRD seit mehr als 60 Jahren sowieso schon alles gehört, und die seit Jahren nur Kleingeld ausgeben, um den Schein zu wahren.
